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Einladung zum ordentlichen 

TT-Kreistag Limburg-Weilburg 2019 
am Mittwoch, den 19. Juni 2019 (Tag vor Fronleichnam) 

 
Tagungsort: Dorfgemeinschaftshaus 

Zum Grund 10, 35796 Weinbach-Blessenbach 
 

Beginn: 20.00 Uhr 
 

Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Genehmigung des Protokolls des Kreistages 2018 
4. Ehrungen von Funktionsträgern im Kreis 

(Medaillen und Urkunden der Meister bzw. Sieger in den Einzel- und Doppel-Ranglisten liegen aus; 
als Anhang erhaltet ihr bereits jetzt die Sieger und Platzierten der Ranglisten) 

5. Bericht des Kreisvorstandes 
6. Feststellung des Stimmrechts 
7. Wahl eines Wahlausschusses 
8. Entlastung des Kreisvorstandes 
9. Neuwahlen * 
10. Wahl der Delegierten für den Bezirksrat (vorauss. am Samstag, den 20. Juni 2020, 13.00h in Elz) * 
11. Vergabe von Veranstaltungen * 
12. Verbandsrunde 2019/20 * 
13. Anträge 

(Anträge sind schriftlich bis Donnerstag, den 23. Mai 2019 an den Kreiswart - tt-kreiswart@meilinger.net - zu senden) 
14. Verschiedenes 

* siehe Seite 2 
 

Auf die Teilnahmepflicht wird hingewiesen 
 

Ich würde mich freuen, möglichst viele Vereinsvertreter und TT-Freunde in Blessenbach  
begrüßen zu können. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Thomas Meilinger 
TT-Kreiswart  
Limburg-Weilburg 
 

 

 
Hessischer Tischtennis-Verband e. V. 
im Landessportbund Hessen e. V. � Mitglied im DTTB 

TT-Kreiswart Limburg-Weilburg 
Thomas Meilinger 
Mühlenstraße 33 
65620 Waldbrunn-Hausen 
Tel.:  +49 160 980 28887 
e-mail: tt-kreiswart@meilinger.net 
 
 
Hausen, den 01. Mai 2019 
 

An die Vereine des 
Tischtenniskreises 
Limburg-Weilburg 
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Details zur Tagesordnung: 
 

zu 9)  Zu wählen ist der Kreisvorstand sowie die Kassenprüfer. Der Kreisvorstand besteht seit der 
Satzungsänderung des HTTV aus folgenden Mitgliedern: Kreiswart, Kreiskassenwart, Kreissport-
wart, Kreisjugendwart, Kreisschülerwart, Kreispressewart und Kreisschiedsrichterwart. Die rest-
lichen Vorstandsmitglieder werden als Beauftragte vom neuen Kreisvorstand berufen. Bei allen  
o. g. Wahlen können Damen und Herren (ab 18 Jahren) vorgeschlagen und gewählt werden. 

 

zu 10)  Zu wählen sind drei Delegierte und Ersatzdelegierte. Der Kreiswart gehört laut Satzung bereits 
dem Bezirksrat an. 

 

zu 11)  Folgende Kreisveranstaltungen sind beim Kreistag 2019 im jeweiligen Paket zu vergeben. 
Interessenten melden sich bitte im Vorfeld bei Kreiswart Thomas Meilinger 

 

Veranstaltung Datum 
An-
zahl 
Tage 

min. 
Anzahl 
Tische 

Zuschuss 
(Kreis/Bezirk/ 

Verband) 
Verein 

Kreis-Einzelmeisterschaften Erwachsene 2019 Sa./So. 07./08.09.2019 2 14 Startgeld (8 €) TTC Elz * 

Kreis-Einzelmeisterschaften Nachwuchs 2019 Sa./So. 21./22.09.2019 2 14 200 € (Kreis) + 
Startgeld (6 €) 

VfR 07 / 19 
Limburg * 

Bezirks-Einzelmeisterschaften Erwachsene 2019 Sa./So. 12.-13.10.2019 2 16 Startgeld (8 €) TTC 
Eisenbach * 

Kreis-Mannschafts- 
Meisterschaften Senioren/innen 2019 

So. 24.11.2019  
(ab 13.00h) 1 8 Startgeld (12 €) 

pro Mannschaft 
TTC 
Hausen * 

Kreis-Pokalmeisterschaften Nachwuchs 2019/20 Sa. 14.12.2019 1 14 300 € (Kreis) # 

Kreis-Pokalmeisterschaften Erwachsene 2019/20 Sa. 14.12.2019 1 12 300 € (Kreis)   
Kreis-Vorrangliste Nachwuchs  
(Männliche Jugend und Schüler A und B) Sa./So. 18./19.01.2020 2 14 200 € (Kreis) + 

Startgeld (6 €) # 

Kreis-Jahrgangsmeisterschaften Nachwuchs So. 02.02.2020 1 14 100 € (Kreis) + 
Startgeld (6 €) # 

Kreis-Endrangliste Nachwuchs Sa./So. 
29.02./01.03.2020 2 14 200 € (Kreis) + 

Startgeld (6 €) # 

Bezirks-Pokalmeisterschaften Erwachsene 2019 07./08.03.2020 2 16 500 € (Bezirk) TTC Elz * 

Kreis-Entscheid mini-Meisterschaften 2019/20 Sa. 14.03.2020 1 14 200 € (Verband) 
/ 100 € (Kreis) # 

Bezirks-Mannschafts- 
Meisterschaften Senioren/innen 2020 

letzter Termin: 
22.03.2020 1 14 Startgeld (12 €) 

pro Mannschaft   

Relegation und vorsorgliche Auf-/Abstiegsspiele Fr. - So. 08.-10.05.2020 3 12 200 € (Kreis)   

Sommerpokalspiele Erwachsene 2020 Mai - Juli 2019 1 12 Startgeld (10 €) 
pro Mannschaft   

Sommerpokalspiele Nachwuchs 2020 Mai - Juli 2019 1 12 Startgeld (10 €) 
pro Mannschaft # 

Kreis-Jugendleiter-Pflichtsitzung 2020 Di. 16.06.2020 1 - - # 

Kreistag 2020 Fr. 19.06.2020 1 - -   

Kreis-Einzelmeisterschaften Erwachsene 2020 Sa./So. 05./06.09.2020 2 14 Startgeld (8 €)   

Kreis-Einzelmeisterschaften Nachwuchs 2020 Sa./So. 19./20.09.2020 2 14 200 € (Kreis) + 
Startgeld (6 €) # 

 

zu 12)  Meldetermin für die Verbandsrunde 2019/20 ist spätestens der 10. Juni 2019 und erfolgt über 
click-TT zwischen dem 25.5. und dem 10.06.2019. Die Meldungen sind verbindlich. Verspätete 
Meldungen oder Nachmeldungen können nicht angenommen werden. 
 

# Nachwuchsveranstaltungen werden bei der Kreis-Jugendleiter-Pflichtsitzung am  
Dienstag, den 18.06.2019, in Offheim vergeben, Bezirksveranstaltungen müssen  
noch final vom Bezirk genehmigt werden. 
 

* Diese Veranstaltungen wurden bereits im Vorjahr vergeben. 
 

Interessenten für Nachwuchsveranstaltungen melden sich bitte im Vorfeld  
bei Kreisjugendwartin Malika Höhn (a.m.hoehn@t-online.de). 
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Vollmacht für den Kreistag: 
 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, in denen es immer wieder vorkam, dass die 
Vereinsvertreter/innen beim Kreistag keine schriftliche Vollmacht des/der Vereinsvorsitzenden oder 
des/der Leiters/Leiterin der Tischtennisabteilung vorweisen konnten sofern diese verhindert waren, habe 
ich untenstehend das entsprechende Vollmachtsformular vorsorglich mit angehängt: 
 
 

 
 
 
Anbei der entsprechende Passus aus der neuen Satzung des HTTV: 
 
12.4 
Soweit das Stimmrecht nicht von den Vorsitzenden der Tischtennisvereine bzw. den Leitern der 
Tischtennisabteilungen ausgeübt werden kann, darf eine Bevollmächtigung nur schriftlich auf ein Mitglied 
des Vereins übertragen werden. Die Ausstellung von Blanko-Vollmachten ist unzulässig. Jeder 
Vereinsvertreter kann nur die Stimmen eines Vereins vertreten. 
Ein Verein kann auch durch eines seiner Mitglieder ohne Vollmacht auf dem Kreistag vertreten werden. 
Ein Stimmrecht kann aber nicht wahrgenommen werden. In diesem Fall ist die Strafordnung nicht 
anzuwenden. 
 
Die Satzung des HTTV findet ihr unter folgendem Link:  
 
https://www.httv.de/media/000/Handbuch/Satzung_1819.pdf 
 
Die HTTV-Geschäftsordnungen der Bezirke und Kreise findet ihr im PLOPP Nr. 4 aus 2019. 
 
 
 


